
III. Rechtsanwendung auf Landesebene

1. These der kohärenten Rechtsanwendungsmethode

Der Verfasser hat vor einigen Jahren die These vertreten, dass für das ge-
samte liechtensteinische Recht, soweit es den allgemeinen Rechtsanwen-
dungsregeln zugänglich ist, also im Wesentlichen unter Ausschluss des
Strafrechts, einheitliche Rechtsanwendungsregeln gelten.29 Diese Auf-
fassung stützt sich auf eine seit dem Aufbrechen der früheren Rechts-
einheit ab 1923 unverändert geltende Bestimmung in Art. 101 Ziff. 1
SchlT des Sachenrechts (SR), des ersten Teils des damals geplanten neuen
«Liechtensteinischen Zivilgesetzbuchs». Diese besagt, dass bis zur Voll-
endung des «Liechtensteinischen Zivilgesetzbuches», also solange ein
Rezeptionsbruch vorliegt, die «Bestimmungen der Art. 1 bis 7 der Ein-
leitung (. . .) Anwendung auf alle Gebiete des Privatrechtes (. . .)» finden.
Diese sind mit jenen des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) bei-
nahe wortgleich. Die Quintessenz war, dass im Interesse der Rechtssi-
cherheit eine einheitliche Methodik garantiert werden muss. Die einzige
massgebliche Norm für die Methode der Auslegung und der Lückenfül-
lung im liechtensteinischen Zivilrecht findet sich in Art. 1 SR sowie in
den übrigen Bestimmungen des sog. Einleitungstitels.

2. Stand der Diskussion

Die vorstehend genannte These provozierte gewisse Reaktionen: Zu-
stimmend äusserten sich Joseph Legerer30 und Harald Bösch31; auch die
Gerichte bezogen sich in mehreren Entscheidungen auf den vorerwähn-
ten Aufsatz.32 Elisabeth Berger äusserte sich vor allem kritisch zum for-
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